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BREMISCHE BÜRGERSCHAFT

Landtag
12 . Wahlperiode

Drucksache 12/526

(Neufassung der Drs . 12/442
vom 07 . 02 . 89)

08 . 05 . 89

Antrag der Fraktion der FDP

Abfallwirtschaft

Die Bürgerschaft (Landtag ) möge beschließen:

Grundlage der Abfallwirtschaft ist das Gebot der Vermeidung , Verminderung und
Verwertung.
Der Abfallwirtschaftsplan wird u . a . nach folgenden Leitlinien erstellt:
1 . Die Entwicklung und Förderung von Entsorgungs - und Verwertungskonzepten
mit Niedersachsen wird verstärkt betrieben . Das gilt insbesondere auf dem Gebiet
der Sonderabfallbeseitigung und der Boden - und Bauschuttablagerung.
2 . Die Müllverbrennung ist Voraussetzung einer geordneten Entsorgung im Lande
Bremen . Die Anlagen sollten auf dem neuesten Stand der Technik sein.
3 . Bei einer sinnvollen Rückführung von Wertstoffen (Sekundär -Rohstoffen ) aus
dem Hausmüll und häusmüllähnlichen Gewerbeabfall sind einfache und mit ge¬
ringen Kosten verbundene Getrenntsammelsysteme einzusetzen . Hierfür sind spe¬
zifische Verwertungsstrategien und -modelle zu entwickeln , die flexibel gehand¬
habt werden können.
4 . Die Kompostierung der Grünabfälle auf der Blockland -Deponie wird durch fol¬
gende Maßnahmen erweitert:
a) Erhöhung des Anteils an kompostierbaren Grünabfällen durch intensive Bera¬

tung und Betreuung,
b ) Förderung eines langfristigen Absatzes durch Vermarktung und Kundenbetreu¬

ung.
Eine Kompostierung der organischen Fraktion aus dem Hausmüll sollte soweit
durchgeführt werden , wie dem nicht Hygienegründe und Umweltverträglichkeit
entgegenstehen.
5 . Bauschutt und Straßenaufbruch müssen verstärkt in den Rohstoffkreislauf zu¬
rückgeführt werden . Da hierfür bereits eine ausgereifte Technologie zur Verfügung
steht , sind Pilotprojekte nicht erforderlich . Erfahrungen anderer Bundesländer wer¬
den genutzt.
6 . Für die Entsorgung des stadtbremischen Klärschlamms werden über die Ver¬
bringung hinaus weitergehende Behandlungsstrategien entwickelt und künftig ver¬
wirklicht.
7 . Die zuständigen senatorischen Behörden stellen nachvollziehbare und über¬
sichtliche Kostenrechnungen für sämtliche abfalltechnischen Planungen bzw . Maß¬
nahmen auf.
Die Gesamtkosten umfassen sämtliche Sammel - , Transport - , Behandlungs - und
Reststoffbeseitigungskosten.
Eine Gesamtkostenerstellung muß nach drei Jahren wiederholt werden.
8 . Das Abfallwirtschaftskonzept muß nachvollziehbar , für den Bürger lesbar und
in kurzer , konzentrierter Form die wesentlichen Grundlagen und Absichten dar¬
legen . Dieses Konzept sollte in zwei Teile gegliedert werden:
a) Bericht und Analyse der derzeit betriebenen Abfallwirtschaft im Lande Bremen,
b ) Vorstellungen für die künftige Entwicklung der Abfallwirtschaft im Lande Bre¬

men.
9. Das Abfallwirtschaftskonzept ist nach drei Jahren fortzuschreiben bzw . zu aktu¬
alisieren.

Neujahr , Jäger und Fraktion der FDP

Druck : Anker - Druck Bremen



:


	[Seite]
	[Seite]

